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BGH-Leitsatz-Entscheidungen 

  

 
1. AEUV: Vorlage zur Frage der Erbringung sozialer, kultureller oder bildungs-

bezogener Leistungen 
Beschluss vom 21.11.2024, Az: I ZR 135/23  

2. BGB: Schaden an Heckspoiler in Waschanlage 
Urteil vom 21.11.2024, Az: VII ZR 39/24  

3. BGB, FamFG: Amtsermittlung bei Abweichung vom Betreuervorschlag 
Beschluss vom 06.11.2024, Az: XII ZB 176/24  

4. GWB, OWiG: Verfolgungsverjährung bei Submissionsabsprache 
Beschluss vom 17.09.2024, Az: KRB 101/23  

 

Urteile und Beschlüsse:

 
1. AEUV: Vorlage zur Frage der Erbringung sozialer, kultureller oder bildungsbe-

zogener Leistungen 
Beschluss vom 21.11.2024, Az: I ZR 135/23 
Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden zur Auslegung von Art. 5 Abs. 2 
Buchst. b der Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der ver-
wandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (ABl. L 167 vom 22. Juni 2001, 
S. 10), von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 der Richtlinie 2006/115/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 12. Dezember 2006 zum Vermietrecht und Verleihrecht so-
wie zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geis-
tigen Eigentums (ABl. L 376 vom 27. Dezember 2006, S. 28) sowie von Art. 11 Abs. 
4 und Art. 12 Abs. 4 der Richtlinie 2014/26/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 26. Februar 2014 über die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und ver-
wandten Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für Rechte an Mu-
sikwerken für die Online-Nutzung im Binnenmarkt (ABl. L 84 vom 20. März 2014, S. 
72) folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: 
1. Ist es mit Art. 5 Abs. 2 Buchst. b der Richtlinie 2001/29/EG , mit Art. 6 Abs. 1 Satz 
1 der Richtlinie 2006/115/EG sowie mit Art. 11 Abs. 4 und Art. 12 Abs. 4 der Richtli-
nie 2014/26/EU vereinbar, wenn nach einer Vorschrift des nationalen Rechts eine Ver-
wertungsgesellschaft kulturell bedeutende Werke fördern soll und dies zur Folge hat, 
dass auch Empfänger in den Genuss der Förderung gelangen, die (jedenfalls noch) 
nicht zum Kreis der Rechtsinhaber zählen? 
 
2. Für den Fall, dass die Erbringung sozialer, kultureller oder bildungsbezogener Leis-
tungen gemäß Art. 12 Abs. 4 der Richtlinie 2014/26/EU nur an Rechtsinhaber zulässig 
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ist: Ist die Zulässigkeit der Erbringung solcher Leistungen davon abhängig, dass der 
Empfänger dieser Leistungen einen gegenwärtigen Vergütungsanspruch innehat, oder 
reicht die Inhaberschaft eines gegenwärtig nicht zu vergütenden Urheberrechts oder 
verwandten Schutzrechts aus? Setzt die Zulässigkeit solcher Leistungen das Bestehen 
eines Wahrnehmungsvertrags mit der Verwertungsgesellschaft voraus? 
  
 

  

2. BGB: Schaden an Heckspoiler in Waschanlage 
Urteil vom 21.11.2024, Az: VII ZR 39/24 
Zur Haftung des Betreibers einer Portalwaschanlage für die Beschädigung eines mit 
einem serienmäßigen Heckspoiler ausgestatteten Fahrzeugs. 
 

  

3. BGB, FamFG: Amtsermittlung bei Abweichung vom Betreuervorschlag 
Beschluss vom 06.11.2024, Az: XII ZB 176/24 
a) Eine vom Betroffenen vorgeschlagene Person darf bei der Betreuerauswahl nur 
dann unberücksichtigt bleiben, wenn sich nach umfassender Abwägung aller relevan-
ten Umstände Gründe von ganz erheblichem Gewicht ergeben, die auf einen Eig-
nungsmangel im Sinne von § 1816 Abs. 2 Satz 1 BGB schließen lassen (im Anschluss 
an Senatsbeschluss vom 20. Dezember 2023 - XII ZB 514/21 -FamRZ 2024, 643). 
 
b) Zum Umfang der Amtsermittlungspflicht nach § 26 FamFG in Fällen, in denen statt 
eines vom Betroffenen vorgeschlagenen Angehörigen eine andere Person zum Be-
treuer bestellt wird (in Abgrenzung zum Senatsbeschluss vom 1. März 2023 - XII ZB 
285/22 -FamRZ 2023, 1062). 
  
 

  

4. GWB, OWiG: Verfolgungsverjährung bei Submissionsabsprache 
Beschluss vom 17.09.2024, Az: KRB 101/23 
Bei einer Submissionsabsprache beginnt die nach nationalem Prozessrecht zu beurtei-
lende Verfolgungsverjährung nicht schon mit dem sich aus der wettbewerbsbeschrän-
kenden Absprache ergebenden Vertragsschluss, sondern erst mit der vollständigen 
Vertragsabwicklung; daran ist auch nach der Entscheidung des Gerichtshofs der Euro-
päischen Union vom 14. Januar 2021 (C-450/19 - Eltel) festzuhalten (Bestätigung von 
BGH, Beschluss vom 25. August 2020 - KRB 25/20 ,WuW 2020, 615Rn. 17 - Unter-
lassenes Angebot, mwN). 
  

 

 


